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und muss die sich ergebenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen. 

  

 

 

 
Bekanntmachung der 

Jagdgenossenschaft Glindow 

 
 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung  
 
 

Auf der Grundlage des Bundesjagdgesetzes §9 (1), lädt der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft 
Glindow alle Eigentümer von jagdbaren Flächen (Jagdgenossen) im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Glindow in der Stadt Werder (Havel) 
 

am Freitag, den 22. August 2025 um 18:30 Uhr  
ins Vereinsheim „Eintracht Glindow e.V.“ Ort: OT Glindow, Ludwig-Jahn-Sportplatz 

Dr.-Külz-Straße, 14542 Werder (Havel), ein. 
 
Öffentlicher Teil Tagesordnung:    

1. Anmeldung der Jagdgenossen 
2. Bekanntgabe der stimmberechtigen Jagdgenossen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit  
4. Festsetzung der Tagesordnung und Bestätigung der Tagesordnung 
5. Anerkennung des Protokolls vom 14. März 2025 
6. Beratung und Beschlussfassung Jagdpachtvertrag  
7. Vorstellung der Mitpächter 
8. Beschlussfassung zum Jagdpachtvertrag 

Nichtöffentlicher Teil 
9. Festsetzung der nicht öffentlichen Tagesordnung  
10. Anerkennung des Protokolls der nicht öffentlichen Sitzung vom 14.03.2025 
11. Information vom Jagdvorstand und dem Jagdpächter  
12. Sonstiges        

 
Für die Wahrnehmung des Stimmrechtes ist der erforderlichen Eigentumsnachweise, wie z.B. 
Grundbuchauszug, Erbschein oder Vollmacht des Eigentümers vorzulegen. Der Nachweis kann 
vorab beim Jagdvorsteher eingereicht werden. Er darf nicht älter als drei Monate sein.  
Bei Vertretung des Eigentümers ist die schriftliche Vollmacht vor Beginn der Versammlungen dem 
Jagdvorstand vorzulegen. 
 
Die Bewerbungsunterlagen zum Mitpächter sind bis zum 15. August 2025 beim Vorsitzenden der 
Jagdgenossenschaft Glindow einzureichen.  
 
  
gez. Hermann Bobka  
 
Jagdvorstand der JG Glindow  


